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§ 36 ZustG Zustellung ohne
Zustellnachweis durch ein

Zustellsystem
 ZustG - Zustellgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2023

1. (1)Das im Auftrag der Behörde tätige Zustellsystem hat bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 Z 1 und

2 die Daten gemäß § 29 Abs. 1 Z 6 an das Anzeigemodul zu übermitteln. Das Anzeigemodul hat den Empfänger

davon zu verständigen, dass ein Dokument für ihn zur Abholung bereitliegt. Diese elektronische Verständigung ist

an die dem Teilnehmerverzeichnis gemäß § 28b Abs. 1 Z 4 bekanntgegebene elektronische Adresse des

Empfängers unverzüglich oder spätestens am selben Tag als Sammelverständigung zu versenden. Hat der

Empfänger mehrere solcher Adressen bekanntgegeben, so ist die elektronische Verständigung an alle Adressen

zu versenden. Die elektronische Verständigung hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:

1. 1.Absender,

2. 2.Datum der Versendung und

3. 3.Internetadresse, unter der das zuzustellende Dokument zur Abholung bereitliegt.

Soweit dies erforderlich ist, hat der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort durch Verordnung

nähere Bestimmungen über die Verständigungsformulare zu erlassen.

2. (2)Die Abholung des bereitgehaltenen Dokuments kann ausschließlich über das Anzeigemodul erfolgen. Das

Zustellsystem hat sicherzustellen, dass zur Abholung bereitgehaltene Dokumente nur von Personen abgeholt

werden können, die zur Abholung berechtigt sind. Zur Abholung berechtigt sind der Empfänger und, soweit dies

von der Behörde nicht ausgeschlossen worden ist, eine zur Empfangnahme bevollmächtigte Person. Identifikation

und Authentifizierung können auch durch eine an die Verwendung sicherer Technik gebundene Schnittstelle

erfolgen. Das Zustellsystem hat alle Daten über die Verständigung gemäß Abs. 1 und 2 und die Abholung des

Dokuments zu protokollieren.

3. (3)Das Zustellsystem hat das Dokument zehn Wochen zur Abholung bereitzuhalten und danach zu löschen.

4. (4)Das Dokument gilt mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Bereithaltung zur Abholung als zugestellt. Bestehen

Zweifel darüber, ob bzw. wann das Dokument für den Empfänger zur Abholung bereitgehalten wurde, hat die

Behörde Tatsache und Zeitpunkt der Bereithaltung von Amts wegen festzustellen.

In Kraft seit 01.12.2019 bis 31.12.9999
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